
— 656 — 

Verteilung der Liebesgaben an die Geschädigten bei Anlass der Hochwasserkatastrophe im Jahre 1910. 
Von der Verwaltungskommission des schweizerischen Fonds für Hülfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden. 

Gestützt auf das Regulativ vom 3. Dezember 1910. 

Kantone 

i 

1. Zürich . . . . 
2. Bern . . . . 
3. Luzern . . . . 
4. Uri 
5. Schwyz . . . 
6. Obwalden . 
7. Nidwaiden . . 
8. Glarus . . . . 
9. Zug 

10. Freiburg . . . 
11. Solothurn . . . 
12. Schaft'hausen 
13. AppenzellA.-Rh. 
14. Appenzell I.-Rh. 
15. St. Gallen . . . 

;16. Grauhünden . . 
17. Aargau. . . . 
18. Thurgau . . . 
19. Waadt . . . . 
20. Wallis . . . . 
21. Neuenburg . . 
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Es sind im ferneren beim eidg. Finanzdepartement ein­
gegangen und stehen zur Verfügung der eidg. Verteilungs-
kommission folgende Naturalgaben : 

1 Paket mit Tuch aus Zofingen. Dieses wird bestimmt für 
die Regierung von Graubünden (für das Prättigau). 

1 Paket mit Tuch und ein Kleidungsstück aus Windisch. 
Dieses wird bestimmt für die Regierung von Schwyz (für 
das Muotatal). 

1 Paket mit Tuch von Steinbach bei B<4lp. Dieses wird be­
stimmt für die Regierung von Bern (für Utzenstorf). 

') (Bern) 2 0 % des Ertrages der Spezialsammlungen für 
die Geschädigten in Utzenstorf. Bätterkinden, Aeffligen, Signau, 
Bowil, Obertal, Zäziwil und Bern. (Art. 5 des Regulativs.) 

2) (Uri) Betrag der nicht ausbezahlten Entschädigungen 
an diejenigen Grundeigentümer in der Gemeinde Schattdorf, 
deren Land vom Bunde angekauft oder ganz entschädigt 
werden wird. (Art. 12 des Regulativs.) 

3) (Glarus> 1 0 % des Ertrages der SpezialsammliiDg für 
die Geschädigten des Kantons (Art. 5 des Regulativs.) 

4) (Graubüiideuj 2 0 % des Ertrages der Spezialsammlung 
für die Geschädigten des Kantons. (Art. 5 des Regulativs.) 

5) (Waadt) Beträge der von der offiziellen Sammlung für 
den Kanton Waadt bestimmten Gaben. (Art. 5 des Regulativs). 


